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KRITERIEN EINER ORDNUNGSGEMÄßEN LANDBEWIRTSCHAFrUNG 

von 

Alois HEIßENHUBER* 

1 Einleitung 

Der Schutz der natürlichen Ressourcen stellt gesellschaftspolitisch ein vorrangiges Ziel dar. 
Dabei sind Art und Weise der Landbewirtschaftung für die Ressourcenqualität von ent
scheidender Bedeutung, weshalb der "ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung" eine maß
gebliche Rolle zukommt. An Wichtigkeit gewinnt dieser Begriff insbesondere im Zusam
menhang mit Ausgleichszahlungen, die z.B. in Wasserschutzgebieten für erhöhte Anforde
rungen gewährt werden können, zumal sich daraus auch Konsequenzen für die übrigen 
Gebiete ergeben. 

Im vorliegenden Beitrag wird versucht, Hinweise für die Definition einer "ordnungsgemäßen 
Landbewirtschaftung" am Beispiel der Nitratbelastung des Sickerwassers unter landwirt
schaftlich genutzten Flächen mit Berücksichtigung ökonomischer Aspekte zu geben. Den 
Ausführungen zugrunde liegt eine "Untersuchung zur Begriffsbestimmung einer "ordnungs
gemäßen Landbewirtschaftung" im Sinne des Gewässerschutzes", die im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innem von HEIßENHUBER und KÖBLER (Lehrstuhl 
für Wirtschaftslehre des Landbaues) sowie MAIDL und BRUNNER (Lehrstuhl für 
Pflanzenbau) bearbeitet wurde. 

2 Zum Begriff einer "ordnungsgemäßen Landbewil1scbaftung" 

Der ZentraIausschuß der Deutschen Landwirtschaft (ZDL) verabschiedete 1987 eine 
Stellungnahme zum Begriff "ordnungsgemäße Landwirtschaft". Dieses Papier wurde 1993 
ergänzt. Darin wird darauf hingewiesen, daß mehrere Rechtsvorschriften des Bundes (z.B. 
§ I, Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz) und der Länder (z.B. Art. 6, Abs. 2, Bayerlsches 
Naturschutzgesetz) diesen Begriff oder gleichsinnige Bezeichnungen enthalten, wie z.B. 
"ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks" (§ 19, Abs. 4, Wasser
haushaltsgesetz) und "gute fachliche Praxis" (§ 6, Abs. I, Satz I, Pflanzenschutzgesetz). Der 
ZDL stellt fest, daß die "ordnungsgemäße Landwirtschaft" eine dynamische Formulierung 
darstellt und als solche einem "unbestimmten" Rechtsbegriff entspricht. Er argumentiert des 
weiteren, daß sich derartige Begriffe einer allgemeinverbindlichen inhaltlichen Bestimmung 
(Legaldefinition) verschließen, da sie einer Vielzahl veränderlicher Größen Rechnung tragen 
müßten. Daraus wird gefolgert, daß "ordnungsgemäße Landwirtschaft" diejenige Landbe
wirtschaftung und diejenige Tierhaltung umfaßt, die dem jeweiligen agrarwissenschaftlichen 
Kenntnisstand entspricht und vom maßgeblichen Teil der landbaulichen Praxis bzw. der 
tierhaltenden Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland angewendet wird. Es werden also 
die Bereiche Landbewirtschaftung (pflanzliche Produktion) und Tierhaltung unterschieden. 
Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die "ordnungsgemäße Landbewirt-
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schaftung". Innerhalb der Landbewirtschaftung sind folgende TeiIaspekte von Bedeutung 
(vgi. .ZDL, 1993, und SCHOLZ, 1987): 

- Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, 
- Bodenbearbeitung, 
- Fruchtfolgen, 
- Düngung und 

Pflanzenschutz. 

Eine Landbewirtschaftung wird als "ordnungsgemäß" angesehen, wenn sie innerhalb der 
genannten Bereiche bestimmte Grundsätze und Verhaltensregeln berücksichtigt Da diese 
wiederum von Boden, Klima, Reliefform, Anbauverfahren ·und Betriebsform beeinflußt 
werden, erscheint eine allgemeingültige Konkretisierung in sogenannte Betreiberpflichten 
kaum durchführbar und wenig sinnvoll. Diese Vorgehensweise führte in der Vergangenheit 
deshalb zu keinen Konflikten, da die Ordnungsmäßigkeit in der Regel nicht überprüft wer
den mußte. Die Diskussion entfachte sich durch die Verschärfung der Grenzwerte für Nitrat 
und Pflanzenschutzmittel im Trinkwasser und die Einführung des § 19, Abs. 4, im Was
serhaushaltsgesetz (vgI. BUNDESREGIERUNG, 1986). Die von den Wasserversorgem nun 
häufiger festgestellten Grenzwertüberschreitungen führten zu der Frage, ob nicht ein Verstoß 
gegen die Grundsätze einer "ordnungsgemliße'n Landbewirtschaftung" vorliege. Dabei sind 
verschiedene Autoren nachfolgender Auffassung: "Ein am Stand der wissenschaftlichen 
Erlrenntnis orientierter Einsatz von Agrartechnik und Betriebsmitteln zUr Erwirtschaftung 
optimaler Erträge kann durchaus sorgfaltsloses Handeln bezüglich des Grundwassers sein, 
ein derartiges Handeln ist also nicht der Gradmesser der ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft, Maß ist das für den Gewässerschutz hinnehmbare" (vgl. BREUJ;m und 
NIES, zit. in PETERS, 1990, S. 166). In dieser Aussage kommt ein deutlicher Widerspruch 
zur Definition des ZDL zum AuSdruck. 

Konkret stellt sich die Notwendigkeit zur Definition der "ordnungsgemäßen Landbewirt
schaftung", wenn im Zusammenhang mit Wasserschutzauflagen von den Landwirten 
Ausgleichszahlungen beansprucht werden. Die Beschreibung einer "ordnungsgemäßen 
Landbewirtschaftung" als Referenzsystem für die Kalkulation der Ausgleichszahlungen 
bezieht sich zwar nur auf Flächen in Wasserschutzgebieten. Da die Wasserversorger jedoch 
ein berechtigtes Interesse haben, daß im gesamten Wassereinzugsgebiet, also praktisch 
flächendeckend, die Anforderungen des n Allgemeinen Gewässerschutzes" berücksichtigt 
werden, also "ordnungsgemäß" gewirtschaftet wird, hat die innerhalb der Wasserschutz
gebiete definierte "ordnungsgemäße Landbewirtschaftung" eine weit darüber hinausgehende 
Bedeutung (vgl. KÖNIG, 1989). 

'Wie bereits angedeutet, spielen Belastungen durch Nitrat und Pflanzenschutzmittel im 
Wasserschutz eine dominierende Rolle (vgI. U.a. ROHMANN und SONTHEIMER, 1985; 
RÖDER und EDEN. 1988). Innerhalb der Pflanzenschutzmittel wurden Grenzwertüber
schreitungen in erster Linie bei Atrazin und dessen Abbauprodukten festgestellt. Die Atra
zinanwendung ist in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen verboten. Die sachgemäße 
Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel dürfte sich im Rahmen der "ordnungs
gemäßen Landbewirtschaftung" bewegen. Seitens der Landwirtschaft bestehen im Einzelfall 
Variationsmöglichkeiten. z.B. in der Ausbringtechnik (z.B. Flächen- oder Bandspritzung) 
oder in der Form der Unkrautbekämpfung (z.B. mechanisch oder chemisch). Sehr viel 
schwieriger zu fassen erscheint die Nitralproblematik, da praktisch in keinem nachhaltig ~ 
betreibenden Anbausystem auf eine Stickstoff düngung verzichtet werden kann und deshiUb 
immer die potentielle Gefahr einer Wasserbelastung durch Nitrat besteht. .Die Frage nach 
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der "ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung" wird häufig auf die Begrenzung des 
Nitrataustrages beschränkt, vor allem wenn es darum geht, das Ausgangsniveau ftir 
Ausgleichszahlungen in Wasserschutzgebieten zu definieren, obwohl sehr viel mehr 
Einflußfaktoren damit in Verbindung stehen (vgI. KÖNIG, 1989). Der Stickstoff steht auch 
deshalb im Mittelpunkt, weil er als Pflanzennährstoff ftir die Ertragsbildung und damit auch 
für die Wirtschaftlichkeit von entscheidender Bedeutung ist. Die folgenden Ausführungen 
beziehen sich aus diesem Grunde einerseits auf den Nitrataustrag in das Grundwasser 
(gemessen an der möglichen Nitratbe1astung des Sickerwassers) und andererseits auf den 
korrespondierenden Deckungsbeitrag als ökonomische Meßgröße. Als EinfluBfaktoren 
werden die angebaute Kultur, die Produktionstechnik und die natürlichen Standort
bedingungen (Bodenart, nutzbare Feldkapazität, Sickerwassermenge in Abhängigkeit von 
der Kulturpflanze und die Denitrifikationskapazität) berücksichtigt (vgI. u.a. 
BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFr, 1980; BACH, 1987; 
MAIDL, 1990). Die Nitratbelastung von Oberflächengewässern, hervorgerufen z.B. durch 
Abschwemmung von Gülle oder durch Bodenerosion, wird im folgenden nicht näher 
untersucht. 

3 Kriterien einer "ordnungsgemäßen Landbewirtscbaftung" bezüglich der 
Nitratbelastung des Sickerwassers 

Die Stickstoffdüngung steht durchweg in einem engen Zusammenhang zur Ertragshöhe; aus 
diesem Grunde führen Beschränkungen der Stickstoffdüngung in der Regel zu einem 
Ertragsruckgang und unter der Annahme, daß bisher im Bereich der optimalen speziellen 
Intensität gewirtschaftet wurde, auch zu einem Einkommensruckgang. In der Praxis sind 
auch Betriebe anzutreffen, die den Stallmist oder die Gülle nicht sachgemäß einsetzen. Mit 
dem Übergang auf eine ordnungsgemäße Gülledüngung sind dann keine Einkommensver
luste verbunden, wenn neue Ausbringungsverfahren einen ge zielten Gülleeinsatz 
ermöglichen und die zusätzlichen Kosten der besseren AusbringtCChnik in etwa den 
eingesparten Mineraldüngerkosten entsprechen (vgl. HEIBENHUBER et al., 1991). Eine 
ähnliche Situation wäre gegeben, wenn z.B. überschüssige Gülle ohne wirtschaftlichen 
Nachteil an einen viehlosen Nachbarbetrieb abgegeben werden könnte. Einen erwünschten 
Nebeneffekt stellt dabei die einkommensneutrale Verbesserung der Ressourcenqualität dar. 
Abb. 1 zeigt schematisch den Zusammenhang von Einkommen und Ressourcenqualität, 
dargestellt am Nitratgehalt des Sickerwassers. Dabei entspricht der geschilderte Sachverhalt 
dem flachen Bereich zwischen angenommener Ausgangssituation und Stufe O. Stufe 0 
beschreibt ein Produktionsverfahren, das die Ressourcenbelastung bis zu dem Maß verrin
gert, wie sich noch keine Einkommenseinbußen ergeben. Die Höhe der Nitratbelastung des 
Sickerwassers in Stufe 0 ist dabei abhängig von der Ausgangssituation (bezüglich 
Produktionstechnik und Nutzungsart) sowie den natürlichen Standortbedingungen. 

In Einzelfällen dürfte es durchaus möglich sein, durch Anwendung neuerer, bereits praxis
reifer Produktionstechniken (z.B. Reihendüngung anstelle von ganzflächiger Düngung) bei 
gleichem Produktionsprogramm die Sickerwasserqualität noch weiter zu verbessern (vgI. 
Stufe 1 in Abb. 1). Dies kann jedoch mit höheren Kosten und/oder geringeren Erträgen 
verbunden sein. Ausschlaggebend sind wiederum die Ausgangssituation und die natürlichen 
Standortverhältnisse. Die eingangs zitierte Definition des Begriffs "ordnungsgemäße 
Landbewirtschaftung" (vgI. ZDL, 1993) dürfte in etwa mit Stufe 1 in Abb. 1 deckungsgleich 
sein. Die Ziele des ersten Entwurfs der Düngemitte1-Anwendungsverordnung lagen etwa auf 
der gleichen Linie (vgl. BMELF, 1991). 
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Bei der Fesdegung von Stufe 0 und Stufe 1 (vgl. Abb. 1) steht eine bestimmte Produk
tionstechnik im Vordergrund, die Nitratbelastung des Sickerwassers ist dann eine daraus 
resultierende Größe. Der umgekehrte Weg besteht darin, eine bestimmte Ressourcenqualität 
vorzugeben (vgl. u.a die Auflagen zum Wasserschutz in Baden-Württemberg; MINI
STERIUM FÜR UMWELT, 1987) und danach zu fragen, welche Produktionsverfahren auf 
dem jeweiligen Standort in der Lage sind, die gestellten Anforderungen einzuhalten. Von 
einigen Autoren wird diese Vorgehensweise zur Defmition der ordnungsgemäßen Landbe
wirtschaftung bevorzugt (vgl. BREUER und NIES, zit. in PETERS, 1990, S. 166). Im 
Bereich des Wasserschutzes bietet es sich an, den fiir Trinkwasser gültigen Grenzwert von 
50 mg Nitrat je Liter bzw. den anzustrebenden Nitratgehalt von 25 mgll (vgl. KOLK
MANN, 1991) vorzugeben und daraus letztlich 'die produktionstechnischen und ökonomi
schen Konsequenzen abzuleiten. In Abb. 1 entsprechen die Stufen 2 bzw. 3 diesen Vorga-

, ben. Welche der so defmierten Stufen als "ordnungsgemäße Landbewirtschaftung" im Sinne 
des § 19, Abs. 4, WHG anzusehen ist, muß gesellschaftspolitisch geklärt werden. Im 
Hinblick auf die vom Wasserversorger einzuhaltenden Grenzwerte dürfte eine Landbewirt
schaftung nur dann als "ordnungsgemäß" gelten, wenn das unter den bewirtschafteten Flä
chen entstehende Grundwasser die vorgegebenen Grenzwerte unterschreitet. Dabei wird auch 
auf das Minimierungsgebot nach § 1a WHG verwiesen. Diesbezüglich ist anzumerken, daß 
eine konsequente Verfolgung des Minimierungsgebotes auf bestimmten Standorten die 
Überführung der Ackerflächen in extensiv genutztes Grünland oder forstliche Nutzung zur 
Folge hätte. Aus gesellschaftspolitischer Sicht wäre eine derartige Vorgehensweise durchaus 
vorstellbar. Unter diesen Umständen würde sich aber § 19, Abs. 4, des WHG nahezu 
erübrigen, da praktisch keine erhöhten Anforderungen mehr zu erfüllen wären. 

Insofern kommt dem Begriff "ordnungsgemäße Landbewirtschaftung" eine doppeldeutige 
Funktion zu. Aus der Sicht der Landwirtschaft dient er als Referenzsystem fiir eventuelle 
Ausg1eichszahlungen, und aus der Sicht des Ressourcenschutzes entspricht er der Form der 
Landbewirtschaftung, die das erwünschte oder gesetzlich festgelegte Niveau an Ressour
cenqualität gewährleistet. Es wäre naheliegend, fiir die zwei Sachverhalte auch zwei 
Begriffe zu prägen. Die "gute fachliche Praxis" könnte dabei situationsbezogen die 
momentan gesetzlich zugelassene Art und Weise der Landbewirtschaftung repräsentieren. 
Soweit Auflagen erlassen werden, die über dieses Maß hinaus gehen (vgl. § 19, Abs. 4, 
WHG oder diverse Umweltprogramme), könnten Ausgleichszahlungen gewährt werden. In 
Abb. 1 würde dies in etwa der Stufe 1 (Anwendung praxisreifer, dem Stand der Technik 
entsprechender Produktionsmethoden) gleichkommen. Die "ordnungsgemäße Landbewirt
schaftung" würde dann dem gesellschaftspolitisch erwünschten Maß an Ressourcenschutz 
entsprechen, das aber momentan umweltpolitisch ohne Ausgleichsleistungen nicht realisiert 
werden kann. 

4 Ordnungemii8e Landbewh1scbaftung in AbhJin&ilkeit von den Standortbedingungen 

Eine allgemeinverbindliche Definition der "ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung" bzw. 
der "guten fachlichen Paxis" erscheint nicht sinnvoll, da standortabhängig gänzlich unter
schiedliche Voraussetzungen gegeben sind. Im folgenden wird deshalb der Frage nachge
gangen, welche Zusammenhänge zwischen Einkommen und Ressourcenqualität bei unter
schiedlichen Standortverhältnissen und ausgewählten Kulturen bestehen (vgl. u.a KLING, 
1985; FINCK, 1987; WEINSCHENCK und WERNER, 1987; RING, 1992). 

Berechnungen fiir unterschiedliche Standorte haben gezeigt, daß mit bestimmten Kulturen 
auf schweren Böden und hohen Sickerwassermengen in Stufe 1 (Wirtschaftsweise entspre-
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chend dem Stand der Technik) bereits der Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter Sicker
wasser unterschritten werden kann (vgl. Abb. 2, oberer Teil), während auf einem durchläs
sigen Boden und bei geringer Sickerwassermenge Stufe 1 noch zu deutlich über dem 
Grenzwert liegenden Nitratgehalten führt (vgl. Abb. 2, unterer Teil). Es sei an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, daß die angegebenen Nitratgehalte im Sickerwasser Durchschnittswerte 
darstellen, die von jährlich wechselnden Bedingungen beeinflußt werden. 

Die Realisierung von Stufe 2, ggf. sogar von Stufe 3, ist unter günstigen Voraussetzungen 
ohne oder mit relativ geringen Einkommensverlusten möglich (vgl. Abb. 2, oberer Teil), 
während unter ungünstigen Bedingungen mit Ackernutzung die Vorgaben von Stufe 2 über
haupt nicht erreichbar sind bzw. gravierende Einkommenseinbußen bedingen (vgl. Abb. 2, 
unterer Teil). Sickerwasser mit niedrigen Nitratgehalten kann unter diesen Voraussetzungen 
nur durch den Übergang auf Grünland oder Wald erreicht werden. In diesem Fall ist jedoch 
gegenüber der Ackernutzung mit einer geringeren Sickerwassermenge zu rechnen. 

Innerhalb eines Standortes ergeben sich große Unterschiede in Abhängigkeit von den ange
bauten Kulturen. Wie Abb. 3 für einen durchlässigen Boden sowie eine relativ geringe 
Sickerwasssermenge zeigt, liegt bei Winterweizen (mit nachfolgend Silomais) in Stufe I der 
Nitratgehalt im Sickerwasser deutlich über 50 mgll. Dabei tritt gegenüber der ange
nommenen Ausgangssituation bereits ein Einkommensnachteil von knapp 100 DMlha auf. 
Bei Silomais (mit nachfolgend Winterweizen) liegen die Verhältnisse sowohl bezüglich der 
Wasserbelastung als auch hinsichtlich der Einkommenseinbußen noch wesentlich ungün
stiger (vgl. Abb. 3). Die Berechnungen haben gezeigt, daß die Anforderungen der Stufen 
2 und 3 auf derartigen Standorten über nachhaltige Ackernutzung generell nicht erreichbar 
sind. 

Aus den für über 20 unterschiedliche Standorte und vier Kulturen durchgeführten Untersu
chungen geht hervor, daß sich in vielen Fällen die Stickstoffüberschüsse durch den Über
gang auf Stufe I soweit reduzieren lassen, daß Nitratkonzentrationen von durchschnittlich 
50 mgll Sickerwasser und weniger zu erreichen sind, wobei keine nennenswerten Einkom
mensverluste auftreten. Demgegenüber sind insbesondere bei durchlässigen Böden und/oder 
geringen Sickerwassermengen mit dem Übergang von Stufe 0 auf Stufe 1 gravierende 
Einkommensverluste verbunden, wobei nach wie vor in Stufe 1 eine mehr oder weniger 
deutliche Nitratbelastung des Sickerwassers gegeben ist. Die Stufen 2 und 3 sind dort über 
Ackernutzung in der Regel nicht erreichbar. 

Die Diskussion um die Frage, inwieweit eine dem Stand der Technik entsprechende 
Produktionsmethode (Stufe 1) oder eine Wirtschaftsweise mit Einhaltung des Grenzwertes 
von 50 mg Nitrat pro Liter Sickerwasser (Stufe 2) als ordnungsgemäß im Sinne des § 19, 
Abs. 4, WHG anzusehen ist, wird vor allem bei ungünstigen Standortverhältnissen und/oder 
bestimmten Kulturen geführt werden müssen. 

5 Ausblick 

Die Landwirtschaft kann in vielen Fällen eine Verbesserung der Ressourcenqualität in einem 
mehr oder weniger großen Umfang ohne nennenswerte Einkommenseinbußen realisieren. 
Aufgrund der momentan allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft 
dürfte es aus mehreren Gründen nicht sinnvoll sein, die "gute fachliche Praxis" kurz- bis 
mittelfristig auf ein Niveau festzulegen, das z.B. bezüglich der Nitratbelastung des 
Sickerwassers dem Grenzwert für Trinkwasser entspricht. Aus gesellschaftspolitischer Sicht 
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Abb.2: Zusammenhang zwischen NItratgehalt Im Sickarwasaer und 
Dackungabeltrag auf unterschiedlichen Standorten 
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Abb.3: Zusammenhang zwlachen Nitratgehalt Im Sickerwaaser und 
Deckungsbeitrag bel auagewählten Kulturen auf gleichem Standort 
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könnte dies jedoch ein langfristiges Ziel darstellen. Generell würde das für die Land
wirtschaft bedeuten, daß die bisherige Strategie, Standortnachteile durch produktionstech
nische Maßnahmen weitgehendst auszugleichen, mit der Konsequenz einer standortabhängig 
unterschiedlichen Ressourcenbelastung zu ersetzen wäre durch eine Strategie, bestimmte 
Grenzwerte für die Ressourcenbelastung flächendeckend einzuhalten. Damit würden sich die 
Standorteigenschaften wieder stärker auf das Einkommen auswirken. 

6 Zusammenfassung 

Die Grundsätze einer "ordnungsgemäßen Landwirtschaft" beziehen sich sowohl auf die 
Landbewirtschaftung im engeren Sinne als auch auf die Tierhaltung. Die Defmition einer 
"ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung" hat nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem 
Wasserschutz an Bedeutung gewonnen, da Ausgleichszahlungen für Auflagen nur gewährt 
werden, soweit sie über die Anforderungen einer "ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung" 
hinausgehen. Eine vom Zentralausschuß der Deutschen Landwirtschaft verabschiedete 
Stellungnahme geht davon aus, daß die dem jeweiligen agrarwissenschaftlichen Kenntnis
stand entsprechende und vom maßgeblichen Teil der landbaulichen Praxis angewandte 
Landbewirtschaftung als ordnungsgemäß anzusehen ist. Am Beispiel des Wasserschutzes 
läßt sich zeigen, daß sich bei dementsprechender Wirtschaftsweise Nitratbelastungen im 
Sickerwasser ergeben, die, je nach Standort und Kultur, häufig unter, teilweise aber auch 
deutlich über dem für Trinkwasser festgelegten Grenzwert liegen. Die Einkommenseinbußen 
einer so betriebenen Landbewirtschaftung dürften im Vergleich zur Ausgangssituation meist 
relativ gering sein. Seitens der Wasserwirtschaft wird häufig argumentiert, daß ein am Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnis orientierter Einsatz von Agrartechnik und Betriebsmitteln 
zur Erwirtschaftung optimaler Erträge aus der Sicht des Gewässerschutzes nicht generell als 
"ordnungsgemäß" einzustufen sei. Als Mindestanforderungen seien Z.B. beim Nitrat im 
Sickerwasser unter landwirtschaftlich genutzten Flächen die für Trinkwasser vorgegebenen 
Grenzwerte einzuhalten. Eine Flächenbewirtschaftung, die diese Bedingung erfüllt, also im 
Sickerwasser zu einer Nitratbelastung von unter 50 mgll führt, kann unter günstigen 
Standortbedingungen ohne nennenswerte Einkommenseinbußen durchgeführt werden. Jedoch 
ist bei ungünstigen Voraussetzungen (durchlässige Böden, geringer Sickerwasseranfall) die 
Bodennutzung teilweise nur mehr über Grünland, im Extremfall nur mehr über Wald 
möglich. Die Einkommenseinbußen gegenüber der Ausgangssituation sind dann ent
sprechend hoch. Zur Vermeidung unnötiger Härten für die landwirtschaftlichen Betriebe und 
aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit erscheint es angebracht, momentan die nach dem 
Stand der Technik betriebene Landbewirtschaftung als ordnungsgemäß - besser wäre hierfür 
der Begriff "gute fachliche Praxis"- einzustufen. Inwieweit in Zukunft aus gesellschafts
politischer Sicht die Belange des Wasserschutzes zu Lasten der Landwirtschaft mehr an Ge
wicht gewinnen, ist derzeit nicht absehbar. 
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